
Zeitschrift: Der neue schweizerische Republikaner

Herausgeber: Escher; Usteri

Band: 4 (1801)

Rubrik: Gesetzgebender Rath

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Stan -ch<mn!rt siÄ »«» T. A. 0ch< A V««n. und de» XkO <», Dai ?uoun-ni«t>r è 78 Niinmisrn odsr f»r sin Vlsr
«Ssn Postämtern. » -if»?, t-àr ist in Pern 4 Fr. b». u»S ouster Vcrn

vostsreu 5 Fr. 5 by.

»^-"> 'î î> > ^

Der neue Schweizerische Republikaner. DK
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Herausgegeben von Usteri. Mâ-

Donnerstag, den i6 Juli lgoi. Fünftes Quartal. 1 Den -yMeßidor IX.

Organische Gesetze für den der helvetischen
Tagsatzung iin kommenden Herbftmonat
vorzulegenden Verfassungsentwurf.

VIII.
D e c r e t.

(Angenommen in der Sitzung des gesetzgebenden Raths
vom 15. Hcum. iLol.

Der gesetzgebende Rath — I» Erwägung, daß ver.
möge des Uten Artikels des Gesetzes vom 15. Brachm.
»801 die Zahl der Deputaten zu den Cantonstagsatzun,
gen, für jeden Bezirk, nach' dein annähernden Verhält»
Nisse seiner Bevölkerung durch gesetzliche Beschlüsse be»

stimmt werden sott ;

In Erwägung, daß der Verfassungsentwurf, der Ab.
lrelung eines Theils des Cantons Waltis erwähnt, welche
bisdahin nicht statt gefunden hat ;

In Erwägung, daß somit die von eben diesem Vcr-
fassungsentwurf vorgeschlagene Anschliessung des Wallis
an einen benachbarten Canton, umhunltch ist, dagegen
aber eine vorläufige den'übrigen Cantonen gleichmäßige

Organisation desselben, nicht länger verzögert werden

darf;

Nach angehörtem Bericht seiner zu Bearbeitung or.
ganischcr Gesetze für den der helvetischen Tagsatzung vor.
zulegenden Verfassungsentwurf ernannten Cvmmißion,

verordnet:
Die Tagsatzung des Cantons Wallis besteht aus

sq, Depulirten der Bezirke; sie versammelt steh in
Sitten und wählt zur allgemeinen Tagsatzung 4 Ab.
geordnete.

». Die Wahlmänncr des itzigen Bezirks
Sitten versammeln
sich in Sitten und Dep. Bcvölker»
wählen ; s7,"»I

— — Stalden in Stalden e (;,?8;I
; — — Monlhey in Montheg. 2 (5,589)
4. — — Hermanci in Hermanci 2 (5,«>;8)
5. — — Brig in Brig 2 (4,1 l 4)
6. — — LeukinLeuk 2 (4,675)
7. " — St. Branchiers in St.

Branchiers. (7,59?)
8. — — St.Maurice inSt.Maurice 2 (;,?84)

— — Siders in Siders ; (5,94')
»V. — Erncn in Ernen 2 (9?>)
il. — — Vischbach in Vischbach l (2, 5 ; 2)
12. — Martinach in Martinach 2 (s,;66)

26 s?7,-78)
(Die nebenstehenden Bevölkerungsangaben find zu

niedrig und tonnen keineswegs als genau angesehen

werden.)

In der Sitzung vom Heumonal ist der DecretS--

Vorschlag über die Beeidigung der Glieder
der Cantonal ta gsatzung en, den wir be.

reits (Nr. 587. S. 297) geliefert haben, zum Dccrct«
erhoben worden.

Im -ten Artikel muß es heißen: Diese Eidesformel
sollen alsdann die Mitglieder der Cantonsiagsatzunz

u. s. w.

Gesetzgebender Rath, 27. May.
Fortsetzung.

(Fortsetzung des Munizipalitätsgesetzvorschlags.

Wahlen der Mitglieder deS Gemeinde-
r a t h s.



zo6 --
t z q. Für jedezn bcsttzeiide Stelle eines Mitglieds des

Gcineindcrciths macht der Gemeinderarh selbst, ber Gene-

ralvcrsamnîkmg einen dreyfachen Vorschlag, welcher auf
eine von dem Vorsitzer an die Versammlung zn richtende
allgemeine Anfrage: ob jemand denselben vermehre»
wolle von jedem der anwesende» Mitglieder der Ver-
sammlung nut einem Candidatcn dessen Namen er dem

Sccntanus angfebl, vermehrt werden kann.

;ü. Ist hieß geschehen, so wirb das Namensvcrzeich-
nist fämllichtr vorgeschlagener (Candidatcn) von dem

Secreralins abgelesen.

Vorschrift beym geheimen Abwehren.
z?. Soll nun die Wahl durch geheimes Mehr vor

sieh gehen, so wird jedes Mitglied der Versammlung den

Name» desjenigen Candidate», den es, vor allen übrigen

aus, zn der ledige» Stelle zu befördern wünschte, auf
einen Zeddel entweder selbst schreiben, oder schreiben

tasse»; woraus von dem Vorsitzer das Register der Orts-
burger abgelesen wird, da dann jedes anwesende Mitglied
der Generalversammlung, bey dem Ablesen seines Na-
mens seinen Stimmzcddel einem der Stimmzähler über,

giebt, von welchem er in eine dazu bestimmte Schachtel
gelegt wird.

z8. Wenn das Ablesen des Ortsbürgerregisters vollen-
der ist-, so erklärt der Vorsitzer die Wahl für geschloffen,

da dann keine Stimmzeddel mehr angenommen werden

dürfen.

z?. Die Stimmzähler zählen die ganze Anzahl der

Zeddel, und der Secretär schreibt dieselbe in das Proto-
kvll, worauf der Vorsitzer, nachdem er die Anzahl der

Stimmenden der Versammlung bekannt gemacht und

zugleich erklärt hat, wie viel Stimmen die absolute

Mehrheit ausmachcw, mit dem Secretär und den Stim-
zählern öffentlich zn Erlesnng der Stimmzeddel schreitet,
und wenn solches geschehen ist der Versammlung anzeigt,
wie viel Sinnen jeder der Vorgeschlagenen erhalten habe.

40. Wenn keiner der Vorgeschlagenen bey dieser ersten

Wahl die absolute Mehrheit erhält, so fällt derjenige,
oder wenn mehrere gleich wenig Stimmen halten, dieje-

nigcn die die wenigsten Stimmen hatten, aus der Liste
der Vorgeschlagenen weg, und kann für solche nicht
weiter gültig gestimmt werden.

4-. In Betreff der in der Wahl verbliebenen Candi-
baten, deren Namensverzeichniß von neuem abgelesen

werden soll, wird auf die in den vorstehenden 4 Artikeln
beschriebene Weise zu. einer zweyten und ferneren Wahl-
Verhandlung geschritten bis einer, der, jewelleii in der

Wahl verbliebenen Candidate» das absolute Mehr der
Stimmen erlangt hat.

42. Wenn ei» Stimmzeddel unleserlich ist oder den
Namen eines Bürgers enthält, der nicht aus der Candi-
datenliste steht, oder endlich etwas unanständiges enthält,
so ist er nichtig ; sind mehrere daraus, so gilt nur der erste.

Vorschrift bey dem offenen Mehr.
4?. Wenn die Wahlen durch das offene Mehr, es

fty durch das Handmehr ober mittelst Aufstehen und
Sitzenbleiben oder durch Hinüberzählen, geschehen sollen,
so wird der Name eines jeden Candidaten, von dem Sc,
crelär ausgeschrieben. Der Versammlung wird sodann
bemerkt, daß jedes Mitglied während der neinlichen Wahl-
Verhandlung nur für eine» der Candidate» stimmen könne,
und nunmehr über jeden der Vorgeschlagenen in derjem.
gen Folgevrdmmg abgemchrel, in welcher er ans dem
Verzeichmß sieht.

44. Wenn bey dieser ersten Wahl keiner der Vorge-
schlagcnen die absoime Mehrheit erhalten hat, so fallt
der so die wenigsten Stimmen hat, aus der Liste der
Vorgeschlagenen weg, und kann über denselben nicht wer-
ter gemchrct werden.

4?. In Betreff der übrigen in der Wahl verbliebenen
Canvibaien, deecn Namensverzeichniß von neuem adgeie«-
sen werde» soll, wird auf die in beyden vorhergehenden
Artikeln beschriebene Weise, zu einer zweyten und fernern
Wahl geschritten, bis einer der jeweitcn iti der Wahl ver-
blànen Candidaten die absolute Mehrheit erlang! hat.

Vorschriften die sich a u f b e y d e A r te n
des Abmehrens beziehen.

46'. Wenn mit Ausnahme eines einzigen Candidaten,,
der eine größere Anzahl Scimmen erhielt, alle übrigen
unter sich gleich viel Stimmen hätte», so, wird mir einer
der lezlcrn, und zwar derjenige, den das Loos bezeichnen
wirb, aus der Wahl treten.

47- Wenn nur noch zwey Candidaten in der Wahl
sich befinden, und jeder derselben eine gleiche Stimmen-
zahl erhält, so steht dem Vorsitzer das Enlscheibungö-'

recht zu.,
48. Sobald einer die absolute Mehrheit der Stim-

men erhalten hat, wird er von dem Vorsitzer als Mit»'
glied desGcmeinderathS ausgcrnffen.

Wah l d er Gemein dsve rordne t en d» rch-
offenes Mehr.

49. Der Vorsitzer, nachdem er der Versammlung dis.'



-

Anzahl 'der zu besetzenden Gemcindsverordneten wird
angezeigt haben richtet an die,elbe die allgemeine An-
frage : wer von den Anwesende» jemand zu diesen Stellen
vorschlagen wolle? aus welche Anfrage hin jedes anwc-

sende Mitglied der Versammlung befugt ist, dem Secre-

tàr so viele Namen als Stellen zu vergeben sind, abzu,

geben.

50. Wenn dieß geschehen, so wird das Verzeichniß

der Vorgeschlagenen abgelesen, und alsdann in Betreff
der Wahl zu jeder Stelle genau so »erfahren wie es in

Betreff der Wahl der Geinelnderäihe in den Artikeln 4z
bis 45 vorgeschrieben ist.

5,. Für die zweyte und jede fernere Stelle wird kein

neuer Vorschlag gemacht, sondern es bleibt der ncmliche,

mir Ausnahme der jeweilen durch die Beförderung zu

den früheren Stellen ausgeschloffenen Bürger.

Durch geheimes Mehr.

52. Geschieht die Wahl der Gemcindsverordneten

durch das geheime Mehr, so wird iedcS Mitglied der

Versammlung so viele Namen auf seinen Stimmzeddei
schreiben, als die Zahl der zu besetzenden Gemeindsver-
ordneten beträgt,.

Alsdann wird auf die nemliche Weise verfahren, wie

solches in Betreff der Wahl der Mitglieder des Gemein-

derail)s Art. 57 bis z? vorgeschrieben ist.

5z. Wenn keiner der auf diese Welse vorgeschlagenen

Bürger bey dieser ersten Verhandlung die absolute Mehr-
heiterhielt, so fallen diejenige» vier Bürger, die unter
den Vorgeschlagenen die wenigsten Stimmen hatten,
oder wenn mehrere gleich wenig Stimmen haben, dieje-

nigen die daS Loos bezeichnen wird, aus der Wahl weg,
und in Betreff der übrigbleibenden wird zu einer neuen

Wahl geschrittem, da dem» jedes Mitglied der Versamm-

lung neuerdings einen Stimmzeddei, mit gleich viel

Nam.n aus der Zahl der im Vorschlag gebliebenen Bür-
gcr, als Stellen zu vergeben sind, dem Secretär bey dem

Ablesen seines Namens eingiebl. Wenn auch diese Wahl-
Verhandlung für keinen der in der Wahl verbliebenen

Candidate» die Stimmenmehrheit bewirkt, so fallen

neuerdings diejenigen vier, welche die mindesten Stnu-
wen haben, oder die unter Glclchstimwigen durchs Loos

bezeichnet werden, aus der Wahl, und es wird zu einer

Neuc» Wahl geschritten. Auf diese Weise wird fortgcfah.

reu, bis cm oder mehrere Vorgeschlagene die Stimmen-
m ehr heil erlangt haben.',

54. Wenn hingegen allbcreits bey der ersten Wahl-

M'lMdlunggeiit oder mehrere Bürger die absolute Mehr-

hcit erlangt haben sollten, so werben dieselben als GB'
mcmdsverordnetc ausgcrnffeu, und in Betreff der noch

übrigen Stellen zu einer zweyten Wahl dahin geschritten,
daß jedes Mitglied der Versammlung, aus der Zahl-
der noch übrig bleibende» Candidarm, so viele Namen
aus seine Summzetdel schreib!, als noch Stellen zu ver-°

geben sind.

55. Erlangt einer dcvCandidatcn die absolute Mehr-
heil, so wird nach Maaßgab des Art. Verfahrens,
wenn aber einer oder mehrere derselben die Stimmen-
Mehrheit für sich haben so wird nach Anleitung deS Ar-'
likrls 54 zn einer fernern Wahlverhandlung geschritten,'
in welcher die Glieder der Versammlung jeweilen nur ss

viele Namen auf ihre Stimmzeddei schreiben, als-noch'
Stellen zu vergeben übrig bleiben.

56. Wen» ein Stunmzeddcl unleserlich ist, oder et--

was unanständiges erhält, so ist er nichtig. Sind nach
der ersten Wahlverhandlung Namen von andern als den'
vorgeschlagenen und in der Wahl verbliebenen Bürgern'
auf dem Stimmzeddei, so werden sie in keine Betrach-'
lung gezogen. Befinden sich mehrere Namen darauf als-'

Stellen zu vergeben, so gelten nur die erstem-

Dritter Abschnitt.
Verrichtungen der Gemeinderäthe.-

(r) Als Ortspolizeybehörde.

57. Als Ortspolizeybehörde liegt den Gemcinderä--
then ob :

1) Die Sorge für die Reinlichkeit und Erleuchtung'
der Strassen und öffentlichen Plätzen, so wie auch für"
derselben Sicherheit, in soweit solche von ihrer'Beschnst-
fcnhcit abhängt. Demznsolg werden sie daS Verderben-
der Strassen und öffentlichen Wege verhüten, über'Uwe-

Verffrösserung und Erweiterung wachen, den Gefahren'
die von baufälligen Häusern entstehen könnten, vorbeugen'
und dergleichen.

2) Die Aufstellung der Polizey. Bürgerwache uuhd

Bestellung der Nachtwächter.

;) Die Postzeyaufsichl über die Schauspiele und ösi-
fentliche Feste.

4) Ueber die Güte der Lebcnsmittcl und- ihren'
Verkauf.

Ueber Handwerke mib Gewerbe.

6) Ueber Gasthöfe und Schenkhäuser.'-

7) Ueber Jahr - und Wochenmärkle. -

8) Ueber vie Gewichte und Maaße.-
9). DieWllzchmaßeege! gegen die FeuersbrünM-



ro) Gegen ansteckende Krankheiten (Epidemien) und

Viehseuche».

- >) Gegen die tollen oder sonst gefährlichen und schad-

liehe» Thiere.
12) Die Ernennung der Feldhüter, Bahnwarte oder

Fiurschützen.

i;) Die Verfügungen über die Einquartierung des

Militärs.
14) Die Führung der Aktiv- und Ortsbürger-Registcr.

15) Die Ansucht über die Fremden.
>6) Die Polizey gegen die Bettler.
17) Die Aufbewahrung der Gcburts - Sterbe - uud

Ehe - Rodeln, von denen ein Doppel hinler dem Gemein,

dera'.h Legen, und alljährlich von den Pfarrern ergänzt

werden soll.

>8) Die Ertheitung von Lebens- und Todtenschei-

nen Zeugnissen der Wahrheit und dergleichen.

Die vormundschaftliche Polizey unter Aufsicht

der Disiriktsgerichte.
20) Das Kirchen. und Schulwesen, unter Aufsicht

und Leitung des Kirchen. und Erziehungsraths.

21) Das Armenwesen.

22 j Die Aufsicht und die Pflicht der Anzeige über die

den Straspolizeygesttzen zuwiderlaufenden Handlungen

der Bürger.
2 ;) Die Veranstaltung der in ihre Amtsverrichtun-

gcn einschlagenden neuen Bauten, Ausbesserungen und

Einrichtungen.
24) Endlich sind die Gemcindsräthe zu Uebernahme

derjenigen besondern Aufträge gehalten, die ihnen ausser

den Verfügungen des gegenwärtigen oder anderer allge-

meiner Gesetze, von den Verwaltungskammern über Ge-

genstände ertheilt werden die in dem Bezirk ihrer Ge-

meinde zu vollziehen oder zu beaufsichtigen seyn konnte«.

Die dahcrigen Auslagen sollen ihnen aber von der Ver.

waltungskammer längstens drey Monat nach Abschlies.

sung der daherigen Rechnung vergütet werden; falls

nicht zum voraus das nöthigeGeld hiefür angewiesenwäre,

sa) Als Verwaltungsbehörde.

z8. Der Gemeinderath besorgt die Verwaltung der

Ortsgcmeindgüler, die Beziehung der ihm angewiesenen

Einkünfte und ihre Verwendung zu den Ortspolizeyaus.

gaben.
Die dem Gemeinderath zu Befriedigung dieser Be-

dürsnisse angewiesenen Einkünfte bestehen.

i) In denjenigen Gefallen, welche durch allgemeine

oder besondere Gesetze demselben zu diesem Behufe zu de-

ziehen überlassen werben.

2Z In den Beyträgen, welche die Nichtortsbnrger
zu entrichte» haben werden, und über die ein besonderes

Gesetz die nähere Bestimmung enthalten wird,
z) Ju dem Ertrage der Ortsgemeindgüter.
Ein besonderes Gesetz wird das Nähere bestinnnen,

was zu den Gemeindgüiern gehöre, und wie solche da,
wo sie mit den Gcmeiudgütern der Bürger oder anderer
Mitgenossen vermischt sind, zu söndern seven.

4) Endlich, wenn alle diese Hülfsquellen nicht hin«
reichen, in der Besteurung des Ertrags der im Ge»

meindsbezirk liegenden Grundstücke und Häuser und der
übrigen Einkünfte der Orlsbürger, die nicht von dem
Ertrage der unbeweglichen Güter herrühren.

Ein besonderes Gesetz wird die nähern Bestimmungen
dieser Bcsteurungsarl festsetzen.

(;) Verrichtungen der allfälligen Gemeindsverordneten.

zy. Die Gemeindsverordneten versammeln sich alS
ein abgesondertes Collegium:

') Zu Berathung und beliebiger Abfassung eines Vor-
schlag? über die allfällig nöthige Verminderung oder
Vermehrung der Anzahl der Glieder des Gemeinderaths.

2) Zu Berathung und beliebiger Vvrschlagsabfassung
über die Vermehrung oder Verminderung der Gehalte
der Mitglieder des Gemeinderaths.

;) Zu Vorberathung und Abfassung eines Gntach,
tens zur Annahme oder Verwerfung über alle dicieni.
gen Vorschläge, welche der Gemcinderath der General»
Versammlung, kraft Art. vorzutragen hat.

(Der Fortsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Ueber die Festsetzung einer neuen Con«

stitution für Heivetien. 8. (Zürich
»801.) S. 8.

„Helvelier! Solltet Ihr eS noch einmal wagen,
auf daS sandigte Fundament des Einheitssystems Eure
Constitution zu bauen. Ihr habt's doch schon ersah»

ren. — Es geht nicht " —
Dieß ist der Text der kleinen Flugschrift, die in der

Rückkehr zu einem vollständigen Federalism' dcm Va»
terlande Heil verkündet, und deren Vf. davon auch in
der That überzeugt zu seyn scheint.

Lied uf d' Sämpach er - Sch l acht. 8. Lu«

zern bey Meyer u. Comp. 1801. S 8.

Das Lied ward am 6ten Juni, bey der dießjähri»

gen Jahresfeyer der Scblacht gesungen, und gehört in
die Sammlung der HWugerschen Volkslieder.
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